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Slrenburgische Blütler.
N? z5 , Montag , den 28 . August 1820.

Ueber die Verhältnisse der Heuerleute in den Kreisen Vechta
und Cloppenburg.

^ nter obiger Überschrift ist in den Theile , Seite 29 . seiner patriotischen

Nummern ^c>. , n . und 12 . dieser Phantasien sagt , daß „ der Hodepfem

Blätter vom Jahre rZiy. ein Aufsatz uig mit dem Verfall der Menge zu

über die Lage des hiesigen Heuermanns sehr herunter gekommen sey , um es der

mitgecheilt worden , welcher mit dem Mühe werth zu achten, für diese armen

Wunsche schließt , „ daß auch Andere , Leute ein eigenes Recht zu machen :"

welche den Zustand des Landmanns ken- jo muß diese Frage , welche auf eine

nen zu lernen Gelegenheit haben , und Untersuchung des SiandpunctS , den

denen daher auch die Lage der Heuer - die Heuerleute im Staate einnehmen,

leute nicht entgangen seyn kann , ihre hinweiset , um so wichtiger hier für uns

Stimme mit der des Einsenders zu dies werden , als alsdann von nichts wenige»

sem Zweck vereinigen möchten ." - ^ ^ als von dem Schicksale einiger drey-
V - ' - > - ßigranfend ttnterryaften ( wozu füglich

' DerEinsender dieses hätte gewünscht , die Kopfzahl der Heuerleute in den tzbem

daß es dem Verfasser des erwähnten genannten Kreisen veranschlagt werden

Aufsatzes , dessen menschenfreundliche ^ n) die Rede ist.
Absicht , indem er diesen Gegenstand zur
Sprache brachte , ganz und gar nicht ver, Freylich legt schoneine so großeVolks-
kannt werden kann , beliebt hätte , seine ^ age ein mächtiges Gewicht auf ihre

Aufmerksamkeit einer Frage zu schenken , Seite , so daß sie nicht zu befürchten
die er nur im Vorheygehen berührt hat , hMen , daß ihre Sache übersehen wer-

und die dem Einsender dieses nach der den könne . Freylich haben wir das

Ansicht , die er hier darüber aufstellen ^ lück , eine Regierung zu besitzen , die

wird , eine der wichtigsten zu seyn scheint, Men Unterthanen , den bedrückten aber

der Frage nämlich : ob die große Am so bereitwilliger - ihren Kräftigen

zahl der Heuerleuie dem Staate nützlich, Schutz angedeihen zu lassen bemühet ist.

oder schädlich sey ? Allein der finanzielle Gesichtspunkt,

Ist es wahr , was Möser im 2ten welcher in neueren Zetten der vorherr-
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schende geworden ist , und welcher die
Wichtigkeit eines Staatsgliedes nach
dem abmißt , was es zu dem öffentli¬
chen Abgaben beyträgt , macht es mir
zur Pflicht , die Möglichkeitgegenthei-
lig wirkender Vorurtheile anzunebmen.
Vorzüglich aber habe ich es mit dem
gewichtigen Ansehen eines Mannes,
wie Möser , zu chun , der — (man
wird es mir nicht übe ! deuten , wenn
ich von diesem , von mir gewiß hoch , aber
Nicht blind verehrtenManne behaupte,
daß er nicht selten zu starr sein Ideal
von der Deutschen Vorwelt ansieht,
und darüber den folgenden Zeiten und
der Gegenwart zu nahe tritt) — der,
sage ich , von der Höhe seines historir
fthen StandpunctS in dem Heuermann
nur einen Flüchtling , einen Fremden,
einen Knecht , der kein Recht zu weisen
sondern bloß zu nehmen hat, erblickt.

Wenn dieser große Todte, wie ihn
Venzenberg nennt , in dem genann¬
ten Werke in einem Aufsahe , der von
dem Einflüsse der Bevölkerung durch
Nebenwohner auf die Gesetzgebung
spricht, die Heuerleme anklagt , daß sie
dieSitten und die Tugend der
alten Hofgesessenen untergra¬
ben haben, so fordert die Achtung,
die der Mensch für seine sittliche Na¬
tur haben muß, über diesen Vorwurf
«inen strengen Beweis , den ich aber
nirgends bey ihm habe finden können,
und der als Thatsache gewiß nicht in
der Geschichte gegründet ist. Ich halte
«S daher für meine Pflicht , hier offen
zu bekennen , daßich in dem Nieder-
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stifte des ehemaligen Bisthums Mün¬
ster, wo , wieder Verfasser des oben¬
erwähnten Aufsatzes in diesen Blät¬
tern bemerkt, einzelne. Bauernhöfe 12
bis 14 Nebenwohnungen haben , die
Sitten ungleich weniger , als im Ober-
stift desselben , wo die größte Hofsiätte .
nie mehr als 4 Nebenwohnungenzählt,
verdorben gestmdm habe.

Möser klagt ferner daselbst den
Heuermann an , daß ihn seine La¬
ge zum Faulenzer , Bettler oder
Dieb mache ; daß er sei ne Kin¬
der nicht so fleißig und recht¬
lich , wie der hofgesessene
Bauer , erziehe , und daß durch
ihn — weil bürgerliche Ehre
nur vomGrundbesitz ausgehen
könne ! — Leibes - und Lebens-
strafen im Staate nothwendig
geworden seyen. Der Einsender
dieses hat Gelegenheit gehabt , meh¬
rere ferne Völker , bey denen er sich
zu Jahren aufgehalten hat , kennen zu
lernen ; die sittliche Seite derselben war
von jeher der vorzüglichere Gegenstand
seiner Aufmerksamkeit ; gegenwärtig
wohnt er bereits seit 4 Jahren in einer
Bauerschaft des Kreises Vechta , wo¬
von vier Fünftel der Einwohner aus
Heuerleuien besteht : und er ist es der
Wahrheit schuldig , zu sagen , daß er
noch nirgends weniger von Diebstahl
und Betteley gehört hat, als eben hier;
daß er die hiesigen Heuerleute als from¬
me und fleißige Menschen kennt , die
gut erzogene Kinder haben ; daß ihnen
vorzüglich zwey Tugenden eigen find.
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die man vorzugsweise , weil sie sich so
vorkhcilhaft für den Staat bezeigen,
die bürgerlichen nennen möchte , näm¬

lich Nüchternheit undSparsamr
keit; und daß sie eben durch diese sich
ein so unverdorbenes Ehrgefühl erhal¬
ten haben , daß sie mit manchem Hofr

gesessenerr zu tauschen Anstand nehmen
würden , der , Besitzer eines großen
Hofes , und mithin vom lionors yui-
ritsrio stark beschattet , nicht ein Drit¬
tel der menschlichen und christlichen Eh¬
re so manches Heuermanns besitzt.

Wenn nun aber endlich Möser in der

Folgerechtheit seiner Ansichten den Vor¬

schlag macht : reden Heuermann,
der sich nicht so , wie er soll¬
te , betragt , zur Stelle ohne
Urtheil und Recht durch eine

Commission aus den Hofge¬
sessenen des Kirchspiels fort-
jqgen z u lassen; und dabey die

merkwürdigen Worte äußert : „ die Re¬

ligion mag den Christenmenschen noch

so sehr veredlen , und das Recht der

Menschheit noch so hoch erhoben wer¬
den , so gilt doch das eine so wenig als
das andere vor dem Generalgewaltir
gen ; die Bedürfniß der Armee und des
Staats entscheidet alleinso hofft je¬
doch Einsender — dem ein so erhabe¬
nes Staatsrecht nicht recht zu Kopfe
und noch weniger zu Herzen will —

daß in unfern christlichen Staaten das

Staatöbedürfniß nichtmehr so weitge-
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Heu werde , eine zahlreiche Classe von

Unterrhanen zu Heloten machen zu müs¬
sen , und daß das , was er hier aus ei,
ner entgegengesetzten Ansicht für eine

Verbesserung der Lage der hiesigen Hem
erleute sagen wird , partheylos geprüft
und christliebend beherziget werde.

Alles , was der Verfasser des oben

angeführten Aufsatzes in diesen Blät¬

tern von ihrem traurigen und rechtlo¬

sen Zustand gesagt hat , hat unter den

Einschränkungen , die er selbst angiebt,
und die auch für das , was ich hier sa¬

gen werde , gelten sollen , seine volle

Richtigkeit . Die guten Sitten , von

welchen schon Tacims sagt , daß sie m

Deutschland mehr , als anderswo gute

Gesetze , vermögen
*) , haben den Hof¬

gesessenen, so wie den Heuermann , hier

geschützt , daß nicht schon dieser durch

jenen und - cner durch seinen Gutsherrn
helotisirt worden ist.

In einer schlechten , nicht selten der

Wuch der Elemente offen stehenden
Hütte fristet der Heuermann mit Frau
und Kindern ein dürftiges Daseyn , in

einigen Gegenden stets das Ohr spitzend,
ob er nicht die Pfeife seines Generalger
waltigen höre , die ihn zur Frohne des

Hofes ruft . Auf unbestimmte Zeit,
deren Dauer von der Laune seines Hof¬

herrn abhängt , an diese Hütte und

einige Scheffel Einsaat Ackerlandes,
die selten die Größe eines hiesigen Mal-

klus iki Koni mores gusin Alibi Kongo legos . (Os mor, 6erm . IX .)
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ters übersteigen , pachtweise gebunden,
fürchtet er, da , so ärmlich der Besitz
davon auch ist , er ihm dennoch durch
die Zeit lieb geworden , jeden Augenblick
mitFrau und Kindern flüchtig und Bett¬
ler werden zu müssen ; wenn nicht etwa
Der Bauer sein Schuldner geworden,
wo alsdann nicht selten der , für den
Nationalreichthum eben so nachtheilige,
Fall eintritt , daß der Heuermann Herr
des Bauern wird . Kein Gesetz tritt
hier ein ! Oerrkiches Herkommen , in
seinen Dispositionen wenig deutlich,
und einemündlicheZnsag e vertre¬
ten die Stelle eines förmlichen Pacht-
contraetS , und lassen Zeit und Pacht-
object , so wie das Maß und die
Art der gegenseitigen Dienst¬
lei st u n g e n , unbestimmt, und
wenn der Heuermann nicht einen Pro¬
test haben will , der Auslegung des
mächtigeren Hofherrn unterworfen!
— Wie ist es möglich , frage ich , daß
rin Mensch , der mit so dünnen Fäden
an fremdes und eigenes *) Eigenthum
hängt , dessen Existenz an Ort und Stelle
so precair ist , ein Vaterland haben
kann ? Wie kann der Staat es wa¬
gen , einen solchen , bevor er sein bür¬
gerliches Verhältniß nicht anders und
dauernder geregelt hat , unter die Fah¬
nen der Vaterlandsvertheidiger auszu-
nehmen?

Außer den Nachtheilen , welche für
die Nationalökonomie dadurch erwach¬
sen , daß die Hälfte der in diesen Be¬
zirken liegenden Ackergründe unter so
unsichern Pachtverhältnissen besessen
wird , und das so viele Hände nach Hol¬
land auswandern müssen , um dort in
einem hohen Tagelohn eine andere Quel¬
le ihrer Subsistenz sich zu verschaffen;
außer den Nachtheilen , welche fast für
alle Verhältnisse des Staats daraus
hervorgehen , daß ein großer Theil der
Unlerthanen sich in einem so precaren
Besitzstände befindet ; außer mehreren
andern Nachtheilcn , die für die Sit¬
ten und die GefundheitSpolizey aus dem
Hollandsgehen entspringen : giebt es
hier noch einen Uebelstand , der vor¬
zugsweise als aus der Gesetzlosigkeit
der Heuerleute - Verhältnisse fließend
beachtet zu werden verdient , und das
Interesse des Staats , als einer An¬
stalt zur Aufrechthaltung der inneren
Gesetzlichkeit , in Anspruch nimmt.

Nichts steht dem oberherrlichen Anse¬
hen desStaars so sehr entgegen , als wenn
die Gesetze mit den Sitten seiner Un¬
tergebenen in Widerspruch treten . Die¬
ser Fall aber muß da häufig eintreten,
wo ans altex , von der gegenwärtigen
ganz verschiedenen , Zeit Gewohnheiten
durch Herkommen zu Recht werden , wo

S) , ,Das Umziehen aus der einen Heuer in die andere ist für den Heuermann
immer mit so großem Nacktheit verbunden , daß daraus das Sprichwort ent¬
standen ist : zmeymal umziehen , «st so gut , als einmal abgebrannt werden,"
heißt es in dem mehr erwähnten Aufsätze , den ich bitten muß nachzulesen , weil
sch alles , was da gesagt worden , hier als bekannt annshme.
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sie in Gegensaß mit dem wirklichen
Geiste der Nation und ihrer Bildungsr
stnfe treten , und die Richter veranlas¬
sen , um die Vernunft und Billigkeit
in den Gesehen nicht zu verlieren, auf
Auswege zu sinnen , um doch auf ir¬
gend eine Art deren stark ansprechenden
Forderungen zu genügen. So klagt
M ö se r darüber , daß die Richter sei¬
nes Landes , um die Heusrleme in ih¬
rer aufgesagten Pachr langer zu schü¬
tzen , den Weg eingeschlagen habe»,
die Meliorationen des Heuermanns
gegen den Bauer in Anrechnung zu
bringen , wobey, wie bekannt, die Sache
sehr spitzfindig getrieben werden kann.

Obgleich nun unsere Okdenburgischen
Richter , von dem Geiste des strengen
Rechts beseelt , in solchen Fallen gera¬
de durchzugehen pflegen , und den Heu-
«rmann , dem der Bauer aufgesagt hat.
Unbekümmert um seineLage, — weil
es Sache der Gesetzgebung ist , hierin
Veränderungen zu treffen, und nicht die
des Richters ! — aus der Heuer ver¬
weisen ; mithin von Rechts - Auswegen
hier gar nicht die Rede ist : so hatdoch
eine menschenfreundlicheAdministration
das Amt übernommen , die Strenge
des Richters zu Mildern, indem sie dem
armen Heuermann, der nicht weiter in
einer Heuer Unterkommen kann , die,
zwar traurige jedoch sichere , Zuflucht
anweiset , daß das Kirchspiel , wo er
zuletzt gewohnt hat , ihn unter seine
Armen aufzunehmen verpflichtet ist.

„Aber ! wo soll das hinaus ?" höre
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ich bedenklich eine Stimme mtr znrm
fen. — „Die Armensteuern vermeh¬
ren sich ohne dies mit jedem Jahre!
Die Marken werden, zum Untergänge
der Heuerleute , getheilt . Der Zuschuß,
den sie aus Hollandbezogen , vermindert
sich seit einigen Jahren so sichtlich , daß
zu befürchten steht , daß mit nächstem
auch diese Quelle ihnen verschlossen ftyn
wird. Erinnern wir uns doch nur des
Elends der Heuerleute zur Zeit der
Französischen Besitznahme , und scho»
vorher , als der Handel in Holland da¬
niederlag ! Wir werden in Kurzem
ähnliche und noch schlimmereZeiten für
den armen Heuermann erleben ! Der
Bauer , welcher ohnedies schon zu begrei¬
fen anfangt , Laß er ohne Henerlente,
mit einem Paar Knechte und Mägde
mehr , besser stehen würde, wird, sobald
er keine Vorschüsse mehr von ihnen zu
erwarten hat , und der Heuerrück-
stand sich vermehrt^ nicht unterlassen,
von dem Beyspiele des Osnabrückischen
Nachbar - Kirchspiels B a d b e r g en
Gebrauch zu machen , und sie sich vom
Halse schaffen . Wo soll das hinaus ?
Sollen alle die brodlosen Henerlemc als¬
dann dem Armenfonds zugewiefen wer¬
den , der in einem solchem Falle leicht-
lich izooo , sage fünfzehn tausend,
Alumnen auf feine Rechnung bekom¬
men könnte ? oder sollen dieselben als
Vagabonden über die Gränze gebracht
werden ?" Daß der Weg, den die Ne¬
gierung gewiß aus den wohlmeynend-
sten Absichten eingeschlagen hat, näm¬
lich , den Heuerleuten auf ihren Mar¬
ken - Tertien Zuschläge in Eigeurhum
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oder Erbpacht attweifen zulassen,
nicht von dem Ziele der Verarmung
ab , sondern vielmehr zu demselben
führe, liegt als eine Thatsache — ob-
schon das Unternehmen noch jung ist,
— in einigen Kirchspielen des Kreises
Vechta , soweit ich berichtet brn,
bereits vor Augen.

Bey diesen bewandten Umständen
nun scheinenBilligkeit , Klug¬
heit undNoth anzurathen, die ge¬
genwärtige Lage des hiesigen Heuer-
manns näher zu beherzigen , um dem
einbrechenden Uebel zuvorzukommen und
dieser zahlreichen Klasse von Untertha-
nen einen Stand anzuweisen, wodurch
ihre bürgerliche Existenz gesichert und
alles dasjenige vermieden werde , was
Möser, wie wir oben gesehen haben,
bestimmt hat, sie einer so harten Maß¬
regel zn unterwerfen . Noch sind sie
keine Faulenzer , Bettler , Diebe ; aber
sie können es werden , wenn nicht bes¬
ser für sie gesorgt wird. Von den Maß¬
regeln , die man für sie ergreift , wird
«S abhängen , ob sie Bürger, die mit
Freuden zum Wohl des Ganzen Mit¬
wirken , oder eine Art von Lazaronk,
die als Schmarotzerpflanzen an den Le¬
ben des Staats zehren ; ob sie hochher¬
zige Vaterlands - Vertheidiger oder
zweydeutige Söldner, seyn werden ; ob
sie in dem Herzogthum ein Vaterland
oder nur eine Herberge finden solle».

Freylich müssen diese Maßregeln
Nichtdarauf hinaus laufen , wie Cris¬
pin das Leder zu stehlen, um daraus für
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die Armen Schuhe zu machen. Dieses
ist weder rechtlich noch nothwendig.
Die Weisheit unserer Regierung, der
das Eigenthum heilig ist, weil sie das¬
selbe als die Grundlage des bürger¬
lichen Vereins , und als die Bedin¬
gung einer höheren Civilisation betrach¬
tet, wird schon Mittel und Wege fin¬
den , um , ohne das Eigenthum zu ver¬
letzen , zu ihrem Ziele zu gelangen ; sie
wird , indem sie das Recht der freyen
Disposition als eine natürliche Folge
des Eigenthums anerkennt , ersteres nur
in soweit beschränken, als das Zusam¬
menleben und der Zweck des Staats es
nothwendig machen. Ohne Opfer
aber kann weder eine Verbindung be¬
stehen noch erhalten werden!

Damit könnte ich nun diesen Auf¬
satz schließen, überzeugt , daß das als
nothwendig davon Erkannte sei¬
ne Würdigung finden werde.
Indessen sey es mir erlaubt , schließ¬
lich in der Kürze diejenigen Maßregeln
aufzuzählen , die ich nach der Lage der
Sache für die dienlichsten und zweck-
förderndsten erachte.

r . Müßte man suchen , auf alle
Weise den Geist der Jndüstrie in dem
hiesigen Völkchen zn beleben , und,
da der Ackerbau in den genannten Krei¬
sen die Haupterwerbsquelle ihrer Be¬
wohner ist , so müßte höheren OrtS
die ganze Aufmerksamkeit darauf ge¬
richtet werden , diesen so zu erheben,
daß er fähig würde , die Hände loh¬
nend zu beschäftigen , die bisher einen
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Theil ihrer Arbeit selbst mit Aufopfe¬
rung ihrer Gesuridheit im Auslands
zusuchen gewohnt waren. *)

2 . Müßte man suchen , — da er-
steres Mittel seiner Natur nach nur
langsam wirken kann , und baldige
Hülfe nvthwendig seyn wird , — so,
bald als immer möglich , die Pacht¬
verhältnisse der Heuerleute auf eine
Art zu regeln , welche das Precaire
ihrer Lage aufhebe und ihre Liebe für
die Stätte , die sie bewohnen unb
bebauen , zu erwecken fähig sey.
Schriftliche Pachtcontracte , eine
längere Dauer der Pachtzeit , feste
Bestimmung der Pachtobjecte und
Feststellung einer gewissen Größe ih¬
res Flächeninhalts , um damit eine Fa¬
milie ernähren zu können , würden , nebst
einer g enauen Angabe der nach Maß
und Art zu leistenden Dienste, —

wobey die Gesetze ebenfalls eimreten
müßten , — die Mittel seyn , welche

zur Erreichung dieses Zweckes füglich
könnten angewendet werden ; beson¬
ders wenn dann noch die Regierung
die Veranstaltung treffen wollte , welche
bereits in der Grafschaft Lingen uns
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ter fast ähnlichen Heuerverhältnissen
feit länger als 20 Jahren besteht , daß
nämlich bey Markentheilungen
einer jeden Heuer aus dem Anrheil
ihrer Hofstätte so viel Land, als noth-
wendig ist, um eine Kuh darauf zu
ernähren , für immer anklebend
zugewiesen werde.

Z . Müßte in einem jeden Kirch¬
spiel eine Commission bestellt werden,
welche zur Hälfte aus Hofgesessenen
und zur Hälfte aus Heuerleuten be¬
stände , gegenseitig von beyden Par-
theyen gewählt , und durch einen der
Kirchspielsgeistlichen präsidirt würde.
Vor dieser Commission müßten alle
Heuercontracte, frey von allen
Staatsabgaben , die auf dergleichen
Verträgen lasten , abgeschlossen und
vor selbige alle Streitigkeiten zum
Sühneversuche gebracht wer¬
den , welche auf das Heuerverhältniß
zwischen dein -Bauern - Mid ihren Heu¬
erleuten Bezug haben . Im Falle der
Nichtsühne aber müßte die Sache mit
dem Gutachten der Commission in er¬
ster Instanz bey den Aemtern , und in

zweyter und letzter bey den Landge¬
richten entschieden werden.

*) Der Herr Doetor Morell zu Damme hat sich dadurch den öffentlichen Dank
verdient , daß er dieses Zahr den Heuerleuten seines angekauften Erbes , des

sogenannten Burgmannshofs , durch Arbeiten , welche er ihnen bey Anlegung
feiner künstlichen Bewässerung in Verding chat , den Beweis gegeben hat , daß

sie eben nicht nach Holland zu gehen brauchen , um , wenn sie arbeiten wollen,
ein erhöhetes Taglohn zu verdienen . In gleicher Absicht würde es gut seyn,
dem Heuermann hier im Lande Nebenerwerb durch Erlernung einiger Handar¬
beiten zu verschaffen ; zu weichem Zweck , wie bereits in diesen Blättern der

Vorschlag gemacht worden ist . Unterricht in Schulen erthsilt werden müßte.
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4 . Müßte der Credit -des Hof-

gesessenen durch solche Anstalten ge,
sichert werden , wodurch es ihm mög¬
lich wird , sich seinen Henermann als
Gläubiger vom Hals zu schaffen . Durch
Errichtung einer Leihcasse , wie sie
im Fürstenthum Lippe - Detmold
(siehe von Berg 'S Polizeyrecht III . 2 .)
besteht, und durch Feststellung eines ei¬
sernen Bestandes der Hofstellen, wie
Möser den Vorschlag macht , wür¬
de hierin etwas geschehen können. Da-
bey müßte zugleich mit dieser Leihcasse
eine Sparcasse verbunden werden,
damit der Heuermann sein gewonnenes
und übererspartes Geld sofort anlegen
könne, und nicht nöthig habe, solches
bey seinem Bauern unterzubringen,
bey welchem die Leichtigkeit, auf diese
Art Geld zu bekommen, seine Nei¬
gung , Schulden zu machen, unterhält.
Endlich müßte

den Heuerleuten , zu denen auch
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die Häusler gezählt werden könnten,
ein Stand im Staate angewiesen
werden . Sie hatten ihn in frühester
Zeit , wo sie unter eigenen Gewohn¬
heiten , Rechten und Vorstehern ihre
besondereGilde bildeten. Man
mache aus diesen Leuten eine von dem
Bauernstände abgesonderte Körper¬
schaft , gebe ihnen , unter dem Titel ei¬
nes Häuslervogtes , einen eigenen Vor¬
stand, und lasse alles , was die Re¬
gierung ihnen zu sagen hat , durch die¬
ses ihr Organ gehen : so wird sich bey
ihnen die bürgerliche Ehre , aus dem
bürgerlichen Schüße erwachsend, von
selbst ausbilden , und zwar um so bes¬
ser und sicherer , als sie auf die christ¬
liche Verfassung eingeimpft werdey
kann.

Haus Ihorst,
den 4 . August , iZro.

von Wrede.

Noch etwas über den Schweizer Schabziger.
Heber den Schweizer Schabzi¬
ger, von dessen gelungener Nachah¬
mung hier im Lande in Nr . 28 . die¬
ser Blätter eine so interessante Nach¬
richt gegeben wird, findet man in einem
der neuesten Stücke von KästnersDeut¬
schem Gewerbsfteund (Bd . 4 . H. 2.
St . iz . S . 104.) folgendes:

„In den Sennhütten wird aus der
Kuhmilch zuerst durch Lab der Käse

niedergeschlagen, und darauf aus dem
vom gefällten Käse befreyeten Flüssi¬
gen durch Kochen mit Essig jene Ma¬
terie , aus welcher man den Ziger
bereitet. Das Fett der Milch scheint
mit dem Ziger eine innigere Verbin¬
dung einzugehen , als mit dem Käse.
Die Substanz des Zigers ist wahr¬
scheinlich chemisch verschieden von der
des eigentlichen Käses."
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